
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2004 - 2009
 
 

Amt: Bauamt  Erstellungsdatum: 22.04.2009 

Betreff: 
Konjunkturprogramm - Außerplanmäßige Ausgabe energetische Sanierung GS Tucheim 

 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt  
 
die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 34.795,00 € für die energetische Sanierung der 
Grundschule in Tucheim. 
Der Eigenanteil in Höhe von 4.349,00  € ist durch die Gemeinschaftsumlage durch die 
Gemeinden Tucheim, Gladau, Paplitz entsprechend ihrem Schülerschlüssel zu sichern. 
Die Fördermittelanteile aus dem Konjunkturprogramm II sind zu beantragen. 
 

 
 
Sichtvermerk/Datum: 
 

 
Turian 

  
Bernicke 

 Amtsleiter/in  Bürgermeister 
 

 Beschlussvorlage B-392/04-09/SR

 

 

Status:  öffentlich 
 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Ja Nein Enthaltung 
Mitwirkungs-
verbot gem. 
§ 31 GO LSA 

30.04.2009 Hauptausschuss 
04.05.2009 Bau- und Vergabeausschuss 
28.05.2009 Stadtrat der Stadt Genthin 

    

      

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 



 
B-392/04-09/SR 

 

    
 

Sachverhalt:  
Mit der Veröffentlichung des Leitfadens zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II wurde für 
die GS Tucheim eine Schulpauschale in Höhe von 34.795,00 € in Aussicht gestellt. 
Um diese Mittel in Anspruch nehmen zu können, muss ein Eigenanteil in Höhe von 4.349,00 € 
gesichert werden. 
Dieser Eigenanteil ist durch eine Verwaltungsumlage der 3 betroffenen Gemeinden nachzuweisen. 
Die Mittel sollen zur Verbesserung des Ressourcenverbrauchs eingesetzt werden. 
Auf die weiteren , grundlegenden Darstellungen der Beschlusslage B- 393/04-09/SR wird 
verwiesen. 
 
Auf Grund des übertragenen Wirkungskreises ist die Zusätzlichkeit der Maßnahme im Haushalt der 
Stadt Genthin nachzuweisen und der Außerplanmäßige Ausgabeantrag ist durch den Stadtrat zu 
bestätigen. 
 
Der Mitteleinsatz stellt sich derzeit als fachlich schwierig dar, da eine energetische Sanierung in 
diesem Kostenrahmen bisher noch nicht nachzuweisen ist. 
Derzeit werden Fachplanungsbüros eingebunden, die Voruntersuchungen an der eigentlichen 
Heizungsinstallation vornehmen. 
Allerdings ist bereits jetzt darauf zu verweisen, dass in dieser Einrichtung eine gemeinsame 
Heizungsanlage für Schule und Turnhalle betrieben wird und die Turnhalle vorrangig für den 
Vereinssport vorgehalten wird. Damit sind die diesbezüglichen Förderbedingungen erst einmal in 
Frage zu stellen. 
Fachlich sinnvoll, wäre die Sanierung des Dachen, incl. Wärmedämmung . Allerdings bedarf es 
dazu eines weit höheren Kostenrahmens. 
In die noch ausstehende Untersuchung soll die oberirdische Heiztrasse einbezogen werden, die 
nicht mehr dem gültigen Standart entspricht und damit sanierungsfähig ist. 
Über diese Trasse wird die Schule mit Wärme versorgt. 
 
Mit Datum vom 29.04.2009 können die ersten Zwischenergebnisse der Fachplanungsleistungen 
ausgewertet werden. 
Danach bietet sich sowohl durch den variabel zu gestaltenden Kostenrahmen, als auch im Hinblick 
auf den Nachweis des verbesserten Ressourcenverbrauchs die Erneuerung der 
Beleuchtungsanlagen in der GS Tucheim an. 
Es besteht der Nachweis dazu, dass mit dieser Sanierungsmaßnahme die Beleuchtung in den 
Klassenzimmern verbessert wird, als auch  der Energieverbrauch reduziert wird. 
Damit ergibt sich ein sinnvoller Einsatz der Schulpauschale . 
 
Hinsichtlich der Fristwahrung und der Abhängigkeiten der Beschlussfristen wird ebenfalls auf die 
Beschlusslage B-393... verwiesen. 
 

Rechtsgrundlage: Zukunftsinvestitionsgesetz; GO LSA 

Anlagen:  

 



 
B-392/04-09/SR 

 

    
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen Vorlage Nr.: B-392/04-09/SR 

Projektverantwortlicher/Ansprechpartner       
 

1. Ausgaben 

Haushaltsstelle:       Höhe der Ausgabe pro 
Jahr       

a) Planmäßige Ausgabe lfd. Jahr       

 2009       

 2010 usw.       

b) über-/außerplanmäßige Ausgabe        

Deckung aus:  Ausgabeeinsparung bei 
  Mehreinnahmen bei 

      
      

2. Auswirkungen auf: 

a) Personalkosten       

b) Sachkosten       

c) zu erwartende Einnahmen       

3. Auswirkungen auf Stellenplan: 

 Anzahl Stellenerweiterung        Anzahl Stellenreduzierung       

4. Beteiligung der Kommunalaufsicht 

 Anzeigepflichtig   Genehmigungspflichtig  

5. Bemerkungen der Kämmerei 

Die Eigenanteilsfinanzierung ist über die Gemeinschaftsumlage der Gemeidnen Tucheim, Gladau und Paplitz 
zu sichern. 

6. Mitzeichnungen 

Sachbearbeiter / Bauamt Turian 
Datum 21.04.2009  ................................. 

Kämmerei Schroeder 
Datum 21.04.2009  ................................. 

 

 


